Es wird festgestellt und hiermit beglaubigt,
dass die Abschrift des Bebauungsplanes und
der Ortlichen Bauvorschrift mit der vorgelegten
Urschrift Gibereinstimmt.

Ribbesbiittel, den ...............

(Blirgermeister)

Gemeinde Ribbesbuttel

Am Ortholz 1. Anderung

mit ortlicher Bauvorschrift

Bebauungsplan der Innenentwicklung

Dr.-Ing. W. Schwerdt Biiro fiir Stadtplanung Partnerschaft mbB - Waisenhausdamm 7 - 38100 Braunschweig
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Textliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB), § 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO))
1.1 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA sind die ausnahmsweise zulassigen Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO
wie folgt eingeschrankt:
Es sind nicht zulassig:
a) Gartenbaubetriebe,
b) Tankstellen.

2 MaR der baulichen Nutzung
(§9Abs. 1Nr. 1, 3und 6i.V.m. Abs. 3 BauGB, § 16 BauNVO)

2.1 Bezugspunkt firr die Hohenangaben ist die Hohenlage der im Baugebiet geplanten Verkehrsflache an dem Punkt
der StraRenbegrenzungslinie der der Mitte der straRenzugewandten Gebaudeseite am nachsten liegt. Steigt oder
fallt das Gelande vom Bezugspunkt zur Mitte der stralenseitigen Gebaudeseite, so ist die Normalhohe um das
Mal der natlrlichen Steigung oder des Gefalles zu verandern.

GrundstucksgroRen
(§9 Abs. 1Nr. 1i.V.m. Abs. 3 BauGB, § 16 BauNVO)

2.2 Die Anzahl der erlaubten Wohneinheiten in Wohngebauden in Abhéangigkeit zur GrundstiicksgroRe wird in dem
Aligemeinen Wohngebiet WA wie folgt bestimmt, zugelassen sind:

a) eine Wohneinheit je 700 m? Grundsttcksflache bei Einzelhdusern,
b) eine Wohneinheit je 500 m? Grundstlcksflache bei einer Doppelhaushélfte.
c) eine Wohneinheit je 350 m? GrundstUcksflache bei Reihen- bzw. Mehrfamilienhausern.
2.3 Insgesamt darf im Plangebiet die Anzahl der Wohneinheiten die Anzahl von 4 nicht iberschreiten.
2.4 Hiervon ausgenommen kann eine weitere Wohneinheit je Einzelhaus bzw. Doppelhaushalfte ausnahmsweise

zugelassen werden, wenn sich diese mit bis zu maximal 30% der Gesamtwohnflache im Wohngebaude erkennbar
unterordnet.

Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksfldchen
(§9Abs. 1Nr. 2i. V. m. Abs. 6 BauGB, § 9 Abs. 2 Niedersachsische Bauordnung (NBauO))

2.5 Die Uberbaubaren und nicht Uberbaubaren Grundstucksflachen gem. § 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB sind, soweit sie nicht
fir andere zulassige Nutzungen erforderlich sind, gem. § 9 Abs. 6 BauGB i.V. § 9 Abs.2 NBauO als Grinflachen
auszubilden. Kies- /Schotterflachen gelten nicht als Grinflachen im Sinne dieser Festsetzungen.

3 Ver- und Entsorgung

(§ 9Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

3.1 Mafinahmen zur Riickhaltung, Versickerung und geregelten Ableitung des Oberflachenwassers:

a) Die abflieRende Menge Oberflachenwasser aus dem Plangebiet darf das aktuelle Maf nicht Giberschreiten. Die
Ableitung zusatzlich anfallenden Niederschlagswassers aus dem Plangebiet auf dffentliche Flachen ist unzu-
lassig. Ggf. waren diese durch geeignete Malinahmen (z.B. Rigolen, Retentionsanlagen) auf dem Grundstiick
zu bewirtschaften.

b) Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser kann in privaten Retentionsanlagen gesammelt und als Brauch-
wasser verwendet werden, danach ist es dem Schmutzwassersammler zuzufiihren.

4 Verkehr
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

4.1 Die als Sichtfelder gezeichneten Bereiche sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB von Bebauung freizuhalten:
Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Einfriedungen, Aufschittungen,
standigen Sichthindernissen wie bspw. parkenden Fahrzeugen und Bewuchs mit mehr als 0,80 m Hohe Uber
StralRenkrone sind unzulassig. Hiervon ausgenommen sind Einzelbdume mit einem Kronenansatz nicht unter
2,50 m.

Hinweise

Eine Kampfmittelfreiheit des Planbereiches kann nicht bescheinigt werden. Aus diesem Grund wird bei neuen
Bauvorhaben die Beantragung einer Luftbildauswertung oder eine Oberflachensondierung empfohlen. Sollten bei
einer  Sondierung  Bombenblindganger oder andere  Kampfmittel  festgestellt ~ werden, ist der
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes fir Geoinformation und Landesentwicklung Niedersachsen zu
informieren.

Ortliche Bauvorschrift

Aufgrund des § 84 Abs. 1 und Abs. 3 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB in der
derzeit geltenden Fassung.

§1 Geltungsbereich
Raumlicher Geltungsbereich

Diese &rtliche Bauvorschrift gilt fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Am Ortholz*, 1. Anderung. Die
genaue Begrenzung des Geltungsbereiches ist aus der Planzeichnung ersichtlich.

Sachlicher Geltungsbereich

Diese ortliche Bauvorschrift gilt fur alle baulichen Anlagen im Sinne von § 2 Abs. 1 NBauO in der jeweils
geltenden Fassung und regelt die Anzahl der notwendigen Stellplatze und Garagen auf den privaten
Grundstlcken sowie die Gestaltung und Neigung der Dacheindeckungen und Einfriedungen.

§2 Anforderungen an die Gestaltung der Dachformen
FUr die Dacher der Hauptgebaude im Geltungsbereich sind nur Sattel, Kriippelwalm- und Walmdécher mit einer
Dachneigung von 35° bis 50° zulassig.
Doppelhauser sind hinsichtlich der Dachneigung und Art der Dacher einheitlich zu gestalten.
Fur die Nebengebaude und Garagen sind auch Flachdacher zulassig.

§ 3 Anforderungen an die Gestaltung der Dachdeckung
Fur die Deckung der geneigten Dacher sind nur nichtglanzende Ziegel aus Ton, Beton oder Schiefer gem. RAL
840 HR in den folgenden Farbtdnen und deren Zwischentdnen zuléssig:

RAL 2001 (Rotorange)
RAL 3000 (Feuerrot)
RAL 3016 (Korallenrot)
RAL 3011 (Braunrot)
RAL 8012 (Rotbraun)
RAL 8015 (Kastanienbraun)
RAL 7016 (Anthrazitgrau)

RAL 7021 (Schwarzgrau)
Dacheindeckungen aus Reet werden ebenfalls zugelassen.

Die Materialien und Farbgebung der Dacheindeckung sind fir Haupt- und Nebengebéaude einheitlich zu wahlen,
wenn das Nebengebaude mit einem geneigten Dach ausgefiihrt wird.

Hiervon ausgenommen sind Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien, Dachflachenfenster und
Wintergérten. Im Sinne der Nutzung regenerativer Energien ist die Integration von Sonnenkollektoren und
Solarzellen in die Dachfléche zulassig.

Reihen- und Doppelhauser sind in Material und Farbe der Dachdeckung einheitlich zu gestalten.

Mindestens 50% der Dachflachen der Nebengebaude sind bei Flachdachern mit einem begriinten Dach zu
versehen.

Dachflachenfenster, Gauben, Zwerchgiebeln und Risalite sind bis zu 2/ 3 der Trauflange zulassig. Diese haben
zu den seitlichen Dachrandern (Ortgang) einen Abstand von min. 2,00 m einzuhalten.

Solarflachen auf dem Dach miissen einen Mindestabstand von 0,50 m zu den seitlichen Dachrandern einhalten.
Rechteckige Kollektorfelder sind trauf- und firstparallel anzubringen. Es ist eine regelmalige Verteilung der
Kollektorfelder mit Riicksicht auf bestehende Dachelemente vorzunehmen.

§4 Anforderungen an die Gestaltung der AuRenwande
Es sind nur verputzte Fassaden sowie aus Klinker, Backstein oder Fachwerk zulassig.

Klinker und Backstein als Fassadengestaltung sind nur in den Farbreihen Rot und Braun zugelassen. Zwischen-
und Mischtdne sind ebenfalls zulassig.

Bei Fachwerkfassaden darf die natiirliche Farbe des Holzes nicht durch Deckmaterialien 0.8. verandert werden.
Die Gefache sind mit Klinker oder Backstein gem. § 3 dieser Gestaltungsvorschrift auszugestalten.

Haupt- und Nebengebaude sind einheitlich in einer der genannten Fassadengestaltungen auszufiihren.

§5 Anzahl der Stellplatze und Garagen
Je Wohneinheit sind zwei Stellplatze (oder Garagenplatze) auf dem Grundstlick nachzuweisen.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt nach § 80 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr/-in, Entwurfsverfasser/-in oder
Unternehmer/-in vorsatzlich eine Baumalinahme durchflhrt oder durchfiihren Iasst, die nicht den Anforderungen
der §§ 2 - 5 dieser ortlichen Bauvorschrift entspricht.

Die Ordnungswidrigkeiten kdnnen gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer GeldbulRe geahndet werden.

Praambel und Ausfertigung

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 84 Abs. 1 und 3 der
Niederséachsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit §58 des Niedersachsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ribbesbittel diesen Bebauungsplan der Innenentwicklung
nach § 13a BauGB mit ortlicher Bauvorschrift, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen,

als Satzung beschlossen.
Ribbesbiittel, den 13.11.2024

gez. Hans-Werner Buske
(Blrgermeister)

Siegel

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Ribbesbuittel
hat in seiner Sitzung am 15.06.2023 die Aufstellung des
Bebauungsplanes der Innenentwicklung nach §13a
BauGB mit drtlicher Bauvorschrift beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB
am 20.06.2023 ortstblich bekannt gemacht.

Ribbesbittel, den 13.11.2024

gez. Hans-Werner Buske
(Blrgermeister)

Siegel

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte (MaRstab 1:1.000)
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung
©2023€ e
Landesamt fir Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen, Regionaldirektion Wolfsburg
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des
Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Strallen, Wege
und Platze vollstandig nach (Stand vom Dezember
2023.)
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der
baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. *)

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die

Ortlichkeit ist einwandfrei mdglich. *)
*) Unzutreffendes bitte streichen)

Gifhorn, den 11.11.2024
Siegel

gez. J. Erdmann
(Amtl. Vermessungsstelle)

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwicklung
nach §13a BauGB mit ortlicher Bauvorschrift wurde
ausgearbeitet von:
Dr.-Ing. W. Schwerdt
Buro flr Stadtplanung Partnerschaft mbB
Waisenhausdamm 7
38100 Braunschweig.

Braunschweig, den 08/11/2024

gez. Li, gez. H. Schwerdt
(Planverfasser)

Verdffentlichung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Ribbesbuttel

hat in seiner Sitzung am 11.07.2024 den Entwirfen des
Bebauungsplanes der Innenentwicklung nach §13a
BauGB, der ortlichen  Bauvorschrift und den
Begriindungen zugestimmt und die Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Beteiligung wurden am 15.07.2024
ortsublich bekannt gemacht.

Die Entwlrfe des Bebauungsplanes der Innenent-
wicklung nach § 13a BauGB, die ortliche Bauvorschrift
sowie die Begrindungen wurde vom 23.07.2024 bis
27.08.2024 gem. § 3 Abs. 2 BauGB veroffentlicht.

Ribbesbuttel, den 13.11.2024

gez. Hans-Werner Buske Siegel

(Blrgermeister)

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Ribbesblttel hat den
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB
mit ortlicher Bauvorschrift nach Prifung aller im
Aufstellungsverfahren vorgebrachten  Stellungnahmen,
Bedenken, Anregungen und Hinweise in seiner Sitzung
am 07.11.2024 als Satzungen (§10 Abs.1 BauGB)
sowie die Begriindungen beschlossen.

Ribbesbuttel, den 13.11.2024

gez. Hans-Werner Buske Siegel

(Blrgermeister)

Bekanntmachung und In-Kraft-Treten

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes der
Innenentwicklung nach §13a BauGB mit ortlicher
Bauvorschrift ist gem. § 10 Abs.3 Satz1 BauGB am
18.11.2024 im elektronischen Verkindungsblatt der
Samtgemeinde Isenbdittel Nr. 13 bekannt gemacht
worden. In der Bekanntmachung ist ein Hinweis gem.
§ 215 Abs. 2 BauGB erfolgt.

Der Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a
BauGB mit ortlicher Bauvorschrift ist damit gem. § 10
Abs. 3 Satz 4 BauGB am 18.11.2024 in Kraft getreten.

Ribbesbiittel, den 19.11.2024
Siegel

gez. Hans-Werner Buske
(Blrgermeister)

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Bebauungsplanes der Innenentwicklung nach §13a
BauGB mit ortlicher Bauvorschrift ist die Verletzung von
Vorschriften gem. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2,
Abs.2a und Abs.3 Satz2 BauGB beim
Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend
gemacht worden.

Ribbesblittel, den .........c.cccuee....

(Blrgermeister)
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Es wird festgestellt und hiermit beglaubigt,
dass die Abschrift des Bebauungsplanes und

der Ortlichen Bauvorschrift mit der vorgelegten
Urschrift Ubereinstimmt.

Ribbesbiittel, den ...............

(Biirgermeister)

Gemeinde Ribbesbhuttel

Am Ortholz 1. Anderung

mit ortlicher Bauvorschrift

Bebauungsplan der Innenentwicklung

Stand: In Kraft getretene Fassung

Dr.-Ing. W. Schwerdt Bduro fur Stadtplanung Partnerschaft mbB - Waisenhausdamm 7 - 38100 Braunschweig



AutoCAD SHX Text
M.SC. JOHANNES ERDMANN

AutoCAD SHX Text
 %%214ffentlich bestellter Vermessungsingenieur

AutoCAD SHX Text
                 Knickwall 16

AutoCAD SHX Text
Telefon 05371/9836-0 Telefax 05371/9836-26

AutoCAD SHX Text
3 8 5 1 8    G I F H O R N

AutoCAD SHX Text
Auftragsnr. .......................................

AutoCAD SHX Text
Gemarkung  .......................................

AutoCAD SHX Text
Flur        .......................................

AutoCAD SHX Text
Ma%%223stab  1: .......................................

AutoCAD SHX Text
2023-8025

AutoCAD SHX Text
Ribbesbüttel

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
Angefertigt im Dezember 2023 durch Pakebusch, VT


Gemeinde Ribbesbittel, Samtgemeinde Isenbuttel, Landkreis Gifhorn

Begriindung zur 1. Anderung
des Bebauungsplans "Am Ortholz"

Bebauungsplan der Innenentwicklung mit OBV

Ribbesbuttel

]
p @

© OpenStreetMap-Mitwirkende

Stand: In Kraft getretene Fassung

Dr.-Ing. W. Schwerdt Biiro fir Stadtplanung Partnerschaft mbB

Bearbeitung: M. Sc. H. Lindenlaub
Mitarbeit: A. Hoffmann; A. Kértge, K. Muller




Bebauungsplan der Innenentwicklung "Am Ortholz", 1. Anderung mit OBV

Gemeinde Ribbesbiittel, Samtgemeinde Isenbiittel, Landkreis Gifhorn
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Bebauungsplan der Innenentwicklung "Am Ortholz", 1. Anderung mit OBV -3-

Gemeinde Ribbesbiittel, Samtgemeinde Isenbiittel, Landkreis Gifhorn

1.0

Vorbemerkung

1.1

Landes- und regionalplanerische Einordnung; Ziele der Raumordnung

Die Gemeinde Ribbesbdttel liegt im Stden des Landkreises Gifhorn. Sie besteht aus
dem gleichnamigen Ortsteil sowie den Ortsteilen Ausbiittel und Vollbuttel und hat zur-
zeit nach gemeindlicher Zahlung rd. 2.180 Einwohner. Als Teil der rd. 15.500 Einwoh-
ner zahlenden Samtgemeinde Isenbdittel liegt Ribbesbittel im Nordwesten des Samt-
gemeindegebietes.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans der Innenentwicklung gem. § 13a Bauge-
setzbuch befindet sich im Norden der Ortslage von Ribbesbttel, an der Peiner Land-
straBBe (L 320) und der Winkler StraBe und hat ein bebautes Grundstick zum Ziel, fur
das der rechtskréftige Bebauungsplan an die bestehende Nutzung und zuklnftige Ent-
wicklungen angepasst werden soll.

Far die Gemeinde Ribbesbdttel gilt das Niedersachsische Landes-Raumordnungspro-
gramm (LROP) ') und das Regionale Raumordnungsprogramm fiir den GroBraum
Braunschweig (RROP) 2).

- LROP

Die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Isenbuttel sind verkehrsglnstig zwischen
dem Mittelzentrum Stadt Gifhorn und den Oberzentren Stadt Braunschweig und Stadt
Wolfsburg gelegen und weisen daher besondere Standortvorteile zur Sicherung und
Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstétten auf. Hierdurch bedingt sich eine héhere
Nachfrage nach Wohn- und Gewerbefladchen sowie die Notwendigkeit, gemeindliche
Infrastrukturen bedarfsgerecht zu entwickeln.

- RROP

Nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2008 (RROP) fur den GroBraum
Braunschweig ist der Gemeinde Ribbesblttel keine grundzentrale Funktion zugeord-
net. Ostlich von Ribbesbdttel liegt der Ortsteil Isenbittel als Grundzentrum in der Samt-
gemeinde Isenblttel mit den Schwerpunktaufgaben "Sicherung und Entwicklung von
Wohn- und Arbeitsstatten". Die norddstlich gelegene Stadt Gifhorn weist das RROP als
Mittelzentrum aus.

Ribbesbuttel ist unterhalb der grundzentralen Ebene unter dem Aspekt der Eigenent-
wicklung zu betrachten. Der Ort verfligt Gber Einrichtungen zur Betreuung und Beschu-
lung von Kindern. Freizeiteinrichtungen wie Sportplatze und auch eine Turnhalle befin-
den sich am Sldwestrand des Ortes. Im Norden und Siiden der Ortschaft liegen Vor-
behaltsgebiete flir Natur und Landschaft (Il 1.4 (9)), die teilweise zugleich Vorbehalts-
gebiete fur die Erholung (Il 2.4 (5)) beinhalten sowie ebenfalls teilweise als Vorbehalts-
gebiete fir Wald, der flr besondere Schutzfunktionen vorgesehen ist, festgelegt sind
(2.2 (4)/ (9) und Il 3 (3)). Stdéstlich und stdwestlich der Ortslage von Ribbesbiittel
befinden sich gréBtenteils Vorbehaltsgebiete fir die Landwirtschaft aufgrund des ho-
hen, natdrlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials (Il 2.1.

(6))-

Niedersachsisches Ministerium fir Erndhrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung
(ML): Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 (LROP) — in der aktuellen Fassung; Hanno-
ver

Regionalverband GroBraum Braunschweig: Regionales Raumordnungsprogramm fiir den GroBraum
Braunschweig 2008, (RROP) - in der aktuellen Fassung; Braunschweig

Dr.-Ing. W. Schwerdt Buro fir Stadtplanung Braunschweig



Bebauungsplan der Innenentwicklung "Am Ortholz", 1. Anderung mit OBV -4 -

Gemeinde Ribbesbiittel, Samtgemeinde Isenbiittel, Landkreis Gifhorn

Aufgrund der rdumlichen Entfernung gehen von der Planung keine Beeintrachtigungen
auf die o. g. regionalplanerischen Festlegungen aus.

ARANIEN)

WAEE=EE

Kartenausschnitt aus dem RROP aus der Umgebung Ribbesbiittel (ohne MafBstab)

- Plangebiet

Das Plangebiet (ca. 0,23 ha) befindet sich im nérdlichen Siedlungsbereich der Ort-
schaft und ist als bauleitplanerisch gesichert (Il 1.1) erfasst, fir das Plangebiet existiert
ein rechtskraftiger Bebauungsplan. Weitere Festlegungen bestehen nicht.

Mit der Planung — Anpassung der Festsetzungen an den vorhandenen Bestand und
zuklnftige Entwicklungen — entspricht die Gemeinde den Vorgaben der Raumordnung,
Flachen fir Wohn- und Arbeitsstatten zur Verfligung zu stellen bzw. flr bestehende
Flachen die Bauleitplane anzupassen, wenn das erforderlich sein sollte. Durch die An-
derung des Bebauungsplans wird dem zwischenzeitlich entstandenen Bestand sowie
modernen Nutzungsanspriichen Rechnung getragen. Die Gemeinde mdchte die
Schaffung von Wohnraum unter Absicherung bestehender Nutzungen auf dem Grund-
stlck unterstitzen, denen die aktuellen Rahmenbedingungen der Bauleitplanung ent-
gegenstehen.

Aufgrund der o. g. Griinde befindet sich die Planung nicht im Widerspruch zu den Vor-
gaben der Raumordnung. Die Gemeinde erachtet ihre Planung als an die Ziele der
Raumordnung gem. § 1 Absatz. 4 Baugesetzbuch (BauGB) angepasst.
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1.2

Entwicklung des Plans/ Rechtslage

Die Samtgemeinde Isenbdlttel als Trager der Flachennutzungsplanung der Gemeinde
Ribbesbuttel besitzt einen wirksamen Flachennutzungsplan.

Der Plangeltungsbereich ist in den Darstellungen bereits als Wohnbauflache enthalten.
Insofern ist die geplante Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes als aus den
Darstellungen des Flachennutzungsplans entwickelt anzusehen.

Der vorliegende Bebauungsplan der Innenentwicklung stellt die 1. Anderung des
rechtskraftigen Bebauungsplans "Am Ortholz" dar, der im Jahre 1962 rechtskraftig
wurde. Dieser wies fir das gesamte Areal ein Kleinsiedlungsgebiet mit engen Baugren-
zen aus und erfasste die bestehende Bebauung. Die stadtebaulichen Werte wurden
entsprechend des Gebietscharakters mit einer Geschossflachenzahl von 0,2 und einer
eingeschossigen Bauweise entsprechend niedrig angesetzt.

Die nun angestrebte Anderung hat die Liberalisierung der Festsetzungen zum Ziel, um
den Eigentiimer dabei zu unterstitzen, auf seinem Grundstiick Wohnraum unter Be-
racksichtigung bestehender Nutzungen bereitstellen zu knnen. Des Weiteren wird die
Anderung erforderlich, um die Regelungen an den vorhandenen Bestand und zeitge-
mafe Planungsstandards anzupassen.

Die Art und das Maf3 der baulichen Nutzung wurden dabei unter Berticksichtigung der
vorhandenen Pragung und Strukturen sowie hinsichtlich der angedachten Inanspruch-
nahme und stédtebaulich angemessenen Rahmenbedingungen gewahlt.

Das Plangebiet umfasst ca. 0,23 ha, sodass auch der Umfang der Versiegelungen im
Bebauungsplan damit deutlich unter dem in § 13a Abs. 1 BauGB angegebenen
Schwellenwert von 20.000 m2 (2 ha) zuriickbleibt. Daher ist nur eine Uberschlagige Be-
trachtung der zu erwartenden Umweltauswirkungen der Begrindung beigeflgt. Die
vorliegende Planung dient der Schaffung von Wohnraum und Sicherung von Arbeits-
platzen als sinnvolle Nachverdichtung im Innenbereich. Der Plan wird daher im be-
schleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung
aufgestellt.

Die Méglichkeit, die Planung gem. § 13a Abs. 4 BauGB als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung aufzustellen besteht auch, da im Plangebiet keine Vorhaben zur Ausfih-
rung kommen werden, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ge-
nehmigungspflichtig waren.

Des Weiteren bereitet der Plan keine Vorhaben vor, die einer Pflicht zur Durchfiihrung
einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz Uber die Umweltvertraglich-
keitsprifung oder nach Landesrecht unterliegen. Anhaltspunkte fir eine Beeintrachti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten SchutzgUter ("die Erhal-
tungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und
der Européischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes") be-
stehen wegen der groBraumig umbauten Lage offensichtlich nicht. Das nachstgele-
gene Natura 2000 Gebiet ist die "Fahle Heide bei Gifhorn" (EU-Kennz. 3528-301) nérd-
lich des Plangebietes in einer Entfernung von ca. 3,4 km.

Als Bebauungsplan der Innenentwicklung, der die o. g. Kriterien erflllt, erfolgt die
Planaufstellung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. Geman § 13a Abs. 2
Satz 1 Nr. 1i. V. m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird dabei auf eine Umweltprufung ver-
zichtet; die Begriindung enthalt folglich auch keinen Umweltbericht im Sinne von § 2a
BauGB. Unabhéangig davon wurden die betroffenen Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6
Nr. 7 BauGB behandelt.
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Von der Mdglichkeit geman § 13a Abs. 2 Nr. 1i. V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB der
vorzeitigen Unterrichtung und Erérterung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
abzusehen, wurde aufgrund der Uberschaubarkeit der Planung Gebrauch gemacht.
Die Mdglichkeit fur die Offentlichkeit, sich tiber die Ziele, Zwecke und Auswirkungen
der Planungen zu informieren, bestanden im Rahmen der Veréffentlichung der Ent-
wurfsfassung.

Notwendigkeit der Planaufstellung; Ziele, Zwecke und Auswirkungen des Bebau-
ungsplans

Die erste Anderung des Bebauungsplans "Am Ortholz", mit értlicher Bauvorschrift, wird
erforderlich, um die Festsetzungen an den vorhandenen Bestand und anstehende Ent-
wicklungen zur Schaffung von Wohnraum anzupassen. Zu diesem Zwecke werden
Liberalisierungen fur die Ausnutzungsmdglichkeiten auf dem Grundstlick vorgenom-
men. AuBerdem erfolgt die Anderung des Gebietscharakters zu einem Allgemeinen
Wohngebiet, da dies eher den bestehenden sowie der zukiinftig erwartbaren Nutzungs-
ansprtche und den Vorstellungen der Gemeinde entspricht.

Signifikante negative Auswirkungen sind durch die Planung grundsatzlich nicht zu er-
warten, da die Flachen ja bereits intensiv genutzt/ bebaut sind bzw. zur vorhandenen
Ortslage von Ribbesbuttel gehéren. Die Festsetzungen und planerischen Vorgaben
aus dem Urplan werden Uberwiegend in moderne Planungsstandards Uberfihrt, die
auch die geplante Schaffung von Wohnraum im Blick haben. Hinzu kommt, die Anpas-
sung der 6értlichen Bauvorschrift an die Gestaltungsvorstellungen der Gemeinde. Der
grundsétzliche Charakter des Plangebietes wird allerdings fortbestehen, da dieser be-
reits besteht und nun auch planungsrechtlich abgebildet wird.

Durch den Bebauungsplan werden die Versiegelungsmdglichkeiten auf dem Grund-
stlick planungsrechtlich angehoben, da die Ausnutzungszahlen erhéht sowie die Uber-
baubaren Grundstiicksflachen ausgedehnt werden. Allerdings bilden die neuen Rege-
lungen zum Maf der baulichen Nutzung deutlich realistischer den vorhandenen Grad
der Inanspruchnahme ab. Gem. § 13a Abs. 2 Satz 4 BauGBi. V. m. § 1a Abs. 3 Satz 6
gelten im beschleunigten Verfahren Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, aber ohnehin als vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulassig. Vor diesem Hintergrund werden KompensationsmafBnahmen nicht
als erforderlich angesehen.

Plan- und nutzungsbedingt werden durch das Vorhaben keine unzumutbaren Larmbe-
lastigungen geschaffen. Hinsichtlich der bestehenden Immissionsvorbelastung, wird
durch die Planung keine signifikante Veranderung herbeigefuhrt.

Mit Hinblick auf den Urplan, der eine Geschossflachenzahl von 0,2 und enge Baugren-
zen festgesetzt hat, geht von einer Grundflachenzahl von 0,5 bei Il Vollgeschossen
mutmaBlich eine Zunahme der baulichen Inanspruchnahme einher. Allerdings ist auch
zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Urplans galt, dass eine Versie-
gelung der Grundstlcksflachen durch Nebenanlagen auf 100 % zuldssig ist. Dies gilt
bis zur vorliegenden Anderung fort. Nichts desto trotz kann eine Zunahme der Uber-
bauung nicht ausgeschlossen werden. Das zusatzlich anfallende Niederschlagswasser
ist daher auf den Freiflachen zu versickern, wenn eine geregelte Einleitung nicht még-
lich sein sollte. Die geordnete Bewirtschaftung im Rahmen entstehender neuer Haupt-
gebédude ist im Rahmen des Genehmigungs- bzw. Anzeigeverfahrens darzulegen.
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2.0

Planinhalt/ Begriindung

2.1

Der Bebauungsplan "Am Ortholz", 1. Anderung, mit értlicher Bauvorschrift, hat u. a.
zum Ziel, die Schaffung von Wohnraum durch Nachverdichtungen zu erméglichen. Er
wird daher unter § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt.

Allgemeine Wohngebiete (WA) gem. § 4 BauNVvVO

Im Sinne der Intention der Gemeinde, das Grundstiick auch weiterhin Gberwiegend fir
eine Nutzung durch Wohnbebauung vorzuhalten und Nachverdichtungen durch Wohn-
gebaude zu erméglichen, wird das bereits bebaute Areal als allgemeines Wohnge-
biet WA hinsichtlich der Nutzungsintensitat heraufgestuft. Dies entspricht nicht nur der
aufgenommenen Nutzungszusammenstellung und der planerischen Intention der Ge-
meinde, sondern es stellt auch eine bessere Absicherung der bestehenden, nicht st6-
renden gewerblichen Nutzungen dar, wie bspw. der Uberwiegend der Versorgung des
Gebietes dienenden Schank- und Speisewirtschaft (Dénerladen).

Einzige Tankstellen sowie Gartenbaubetriebe, die ausnahmsweise zuldssig waren,
werden aufgrund ihres Konfliktpotentials im Geltungsbereich ausgeschlossen, um
problematische Nachbarschaftssituationen von vorne herein auszuschlieBen. Es exis-
tieren in der Gemeinde ausreichend Flachen firr die Umsetzung dieser Nutzungen in
bedeutend konfliktarmeren Lagen.

Die Grundflachenzahl (GRZ) wird im Sinne der vorrangig bestehenden und bereits ver-
dichteten Bauform sowie mit Hinblick auf das Planungsziel auf 0,5 angehoben. Inklu-
sive Uberschreitung durch Nebenanlagen etc. ergibt sich dadurch eine Gesamtiber-
bauung auf dem Grundstiick von 75 %. Durch die Anhebung schafft die Gemeinde
auch weitere Spielrdume im Rahmen einer geordneten stédtebaulichen Entwicklung
fir Nachverdichtungen.

Das Einfamilien- und das Doppelhaus bilden zwar die prégendsten Wohnformen in der
Ortslage von Ribbesblittel, um Nachverdichtungen zu ermdglichen, werden aber auch
Hausgruppen zugelassen, welche die Grundlage zur Umsetzung von Mehrfamilien
oder Reihenh&usern bilden. Damit eine solche Nachverdichtung allerdings im fir Rib-
besbittel angemessenen Rahmen stattfindet, werden Regelungen zur Mindestgrund-
stlicksgréBe und zur Anzahl der Wohnungen je Wohngeb&ude vorgegeben. Um einer
der Ortslage unangemessenen Bebauungsstruktur vorzubeugen, wird festgesetzt,
dass die MindestgrundstiicksgréBe je Wohneinheit 700 m? fir Einzelhduser sowie von
500 m2 fur Doppelhaushalften und 350 m? fir Hausgruppen betragt. Da diese Rege-
lung aber nur einer stark verdichteten Bebauungsweise vorbeugen soll, kénnen sog.
Einliegerwohnungen unter der Vorbedingung ausnahmsweise zugelassen werden,
dass diese nicht mehr als 30 % der Gesamtwohnflache im Wohngebaude Uberschrei-
ten.

Unter Berlcksichtigung der bestehenden Strukturen und mit Blick auf das Planungsziel
(Nachverdichtung) wird die H6henentwicklung mit der Festsetzung von maximal zwei
Vollgeschossen sowie durch die maximale Gebaudehdhe von 9 m zum Bezugspunkt
zwar angehoben aber auch auf ein ortstibliches MaR3 begrenzt. Dies wird insbesondere
aufgrund des Planungsziels, Wohnraum zu schaffen, als angemessen angesehen. In
Verbindung mit den Gestaltungsvorschriften zu den Dachern soll im Ergebnis die Ent-
stehung von Baukérpern verhindert werden, die den Eindruck einer dreigeschossigen
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2.2

Bauweise vermitteln. Bezugspunkt fur die H6henfestsetzung bildet nachvollziehbarer-
weise, die der Anlage nachstgelegene Verkehrsflache, dem der Baukdrper zuzuordnen
ist.

Um eine fir den landlichen Bereich angemessene und ortstbliche Durchgriinung zu
gewahrleisten bzw. den charakteristischen Griinflichenanteil zu erhalten, wird festge-
setzt, dass Grundstlcksflachen, soweit sie nicht fir andere zulassige Nutzungen er-
forderlich sind, als Griinflachen auszubilden sind. Ziel dieser Festsetzung ist der Aus-
schluss u. a. von Schotterflachen und nicht erforderlichen Versiegelungen der privaten
Grundsticksflachen.

Die Gemeinde méchte Nachverdichtungen ausdricklich zulassen. Zu diesem Zweck
sowie in Ermangelung anderer stadtebaulicher Orientierungspunkte werden die Uber-
baubaren Grundsticksflachen im Plangebiet Uber Baugrenzen definiert, die mit 3 m
nur den Mindestabstand zu den angrenzenden Privatgrundsticken einhalten. Aus-
nahme hiervon bildet der nordwestliche Bereich, ebenso wie gegentber den &éffentli-
chen Verkehrsflachen wurden hier die Mindestabstande bereits unterschritten, wes-
halb hierfiir eine stadtebauliche Vorgabe nicht Gegenstand der Planung ist. Gegentiber
Verkehrsflachen kann die Kommune einer Unterschreitung zustimmen. Die Baugren-
zen werden daher auf die Grundstiicksgrenzen gesetzt. AuBerdem gelten die seitlichen
Grenzabstande nach der Landesbauordnung davon unbenommen, eine Unterschrei-
tung bedarf der bauordnungsrechtlichen Zustimmung durch den Benachteiligten. Ne-
benanlagen sind auBerhalb der Baugrenzen nach der Landesbauordnung im entspre-
chenden Umfang zugelassen.

Ausnahme hiervon bilden die Sichtdreiecke im Bereich der Einmindung der Kreis-
straBe in die LandesstraBe, die von Bebauung sowie von Sichthindernissen freizuhal-
ten sind.

Um eine in den Grundziigen einheitliche Gestaltung der D&cher in Ribbesbiittel sicher-
zustellen sowie um bestimmte disharmonisch wirkende Bautypen auszuschlieBen,
werden die Dachformen und Dachneigungen, Fassaden sowie die Einfriedungen fir
diesen Bereich von Ribbesbittel geregelt. Diese Regelungen beziehen sich auf das
typische Ortsbild in Ribbesbuttel sowie auf den Uberwiegenden Teil der vorhandenen
Bebauung. Es werden allerdings auch Ausnahmen von den Vorgaben zu den Dach-
eindeckungen aus klimaschitzenden Griinden bei der Umsetzung von Anlagen zur
Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen zugelassen. Die Gemeinde weicht hier-
mit in der Abwéagung teilweise vom Schutz des einheitlichen Ortsbildes zu dem Zweck
ab, umweltbewusstes Bauen zu forcieren.

Verkehrsflachen

- StraBenverkehrs- und Wegeflachen

Das Grundstick ist bereits bebaut und die bestehenden StraBen erschlossen. Es er-
strecken sich Sichtfelder im Einmundungsbereich der K 82 in die L 320. Zwischen
0,80 m und 2,50 m Hohe ist der Bereich von standigen Sichthindernissen, parkenden
Kraftfahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freizuhalten.

Unter Bezugnahme auf die Ziele der Planung sind verkehrlich signifikante Anderungen
nicht zu erwarten.

Bei etwaigen anstehenden Baugenehmigungsverfahren ist die Abteilung KreisstraBen-
wesen des Landkreises Gifhorn zu beteiligen.
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2.3

Ver- und Entsorgung

2.4

Die Mullentsorgung erfolgt nach wie vor tGber den Landkreis Gifhorn. Die Millbehélter,
der Grob- und Sperrmill sowie Wertstoffe sind dort bereitzustellen, wo die Mullfahr-
zeuge gefahrlos anfahren kénnen.

Die Millbehalter sind rechtzeitig an den Tagen der Abfuhr (spatestens bis 6.00 Uhr) im
Bereich der 6ffentlichen StraBe bereitzustellen und nach erfolgter Entleerung wieder
zurlickzuholen. Ggf. sind Standplatze fir die Mullbehélter oder -sécke einzurichten.

Das Grundsttick und die darauf befindlichen Gebaude sind bereits in die in der Ortslage
vorhandenen Verbundnetze fur Wasser, elektrische Energie, Telekommunikation usw.
eingebunden. Die Wasserversorgung erfolgt Gber das vom Wasserverband Gifhorn be-
triebene Trinkwassernetz. Die Schmutzwasserentsorgung obliegt ebenfalls dem Was-
serverband Gifhorn. Hinzukommende Gebaude kénnen problemlos in die vorhandenen
Ver- und Entsorgungsstrukturen eingebunden werden.

Das zusatzlich anfallende Oberflachenwasser ist vorzugsweise auf dem Grundstiick
schadlos zur Versickerung zu bringen. Sollte das nicht méglich sein, ist eine Rickhal-
tung auf dem Grundstick bzw. eine zusétzliche Einleitung in die Entsorgungssysteme
mit dem zustandigen Betreiber abzustimmen und im Entwasserungsantrag abschlie-
Bend darzulegen.

Des Weiteren wurden im Planverfahren mehrere Leitungsbestande mitgeteilt, die sich
allerdings Uberwiegend im Bereich der 6ffentlichen Verkehrsflachen befinden. Den-
noch sind im jeden Falle bei Bodenarbeiten Leitungsauskuinfte einzuholen und die Lei-
tungsschutzanweisungen der Betreiber zu beachten.

Brandschutz

Die Belange des Brandschutzes im Rahmen von wesentlichen Anderungen oder der
Realisierung neuer Bebauung sind einvernehmlich mit dem zustéandigen Brandschutz-
prufer und der Freiwilligen Feuerwehr geregelt. Es sind fir den BetrachtungsmafBstab
der verbindlichen Bauleitplanung allerdings keine Griinde erkennbar, warum der
Brandschutz nicht gewahrleistet werden kann.

Der Landkreis Gifhorn hat mit Schreiben vom 26.08.2024 mitgeteilt, dass zur Sicher-
stellung der erforderlichen Léschwasserversorgung neben der abhangigen Léschwas-
serversorgung (Hydranten im Trinkwassernetz) auch eine unabhangige Léschwasser-
versorgung (z. B. Léschwasserbrunnen) gehdért. Die Wasserversorgungsunternehmen
gehen, aus trinkwasserhygienischen Griinden, zwischenzeitlich dazu Uber die vorhan-
denen Versorgungsleitungen mit geringeren Rohrdurchmessern zu versehen, um die
Verkeimung des Trinkwassers so gering wie mdglich zu halten. In Neubaugebieten
werden daher auch Leitungsnetze mit geringen Rohrdurchmessern verbaut. Die gerin-
gen Rohrdurchmesser fihren dazu, dass Uber das Hydrantennetz nicht die erforderli-
che Léschwassermenge zum Grundschutz zur Verfligung gestellt werden kann.

Gebietstypik:

e Allgemeines Wohngebiet (WA) [2 Vollgeschosse, GRZ: 0,5, GFZ: 1] mit min.
96 m3/h geman Arbeitsblatt W405 DVGW,

Bemessung:

1. Zum Grundschutz hat die Léschwasserbereitstellung fir die geplanten Gebietsty-
pen
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2.5

Allgemeines Wohngebiet (WA) mit min. 96 m3/h geman Arbeitsblatt W405 DVGW,

fir zwei Stunden als Léschwassergrundsicherung durch die Gemeinde zu erfol-
gen. Kann der Bedarf nicht durch die 6ffentliche Wasserversorgung (Hydranten-
netz) oder unerschépfliche Wasserquellen zur Verfigung gestellt werden, ist der
Léschwasserbedarf Uber unabhéangige Léschwasserentnahmestellen (z. B. Lésch-
wasserbrunnen, Léschwasserteiche etc.) sicherzustellen. Die Wasserentnahme-
stellen dirfen nicht weiter als 300 m vom jeweiligen Objekt entfernt sein. Die erste
Léschwasserentnahmestelle sollte nicht weiter als 75 m Lauflinie von den entspre-
chenden Gebauden entfernt sein. Der tatsachliche Léschwasserbedarf und die
Lage der Léschwasserentnahmestellen sind mit dem Gemeinde-/ Samtgemeinde-
/Stadtbrandmeister festzulegen. Dies entspricht der Fachempfehlung "Léschwas-
serversorgung aus Hydranten in 6ffentlichen Verkehrsflachen" der AGBF, des DFV
und des DVGW (Stand 04/2018).

2. Werden in den geplanten Gebietstypen gréBere Objekte angesiedelt (z. B. Alten-
und Pflegeheime, Sonderbauten u. &.) ist zum vorhandenen Grundschutz zusétz-
lich Léschwasser fur den Objektschutz erforderlich. Die erforderliche Léschwas-
sermenge fir den Objektschutz richtet sich nach der Art und der GréBe des Ob-
jektes.

3. Liegen Gebaude mehr als 50 m von der 6ffentlichen Verkehrsflache entfernt oder
liegt die oberste Wanddffnung oder sonstige Stellen, die zum Anleitern bestimmt
sind, mehr als 8,0 m Uber der Gelandeoberflache, sind befestigte Zu- und Durch-
fahrten erforderlich und entsprechende Wendemd@glichkeiten (Wendehammer) flr
Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von bis zu 10 t und einem zulassigen Ge-
samtgewicht bis zu 16 t vorzusehen. § 1 DVO-NBauO

Immissionsschutz

2.6

Insgesamt ist das Beeintrachtigungsniveau im Plangebiet durch Immissionen im Aus-
gangszustand nicht als erheblich zu bewerten. Des Weiteren ist in Bezug auf die vor-
handene Nutzung und geplante Nachverdichtungen auch nicht davon auszugehen,
dass Konflikte ausgeldst werden. Die Situation existiert dem Grund nach bereits und
wird nicht durch die vorliegende Planung hervorgerufen. Es wird durch die Anderung
kein héherer Schutzanspruch ausgelést als bisher.

Der Niedersachsische Landesbetrieb flir StraBenbau und Verkehr (NLStBV) hat
mit Stellungnahme vom 22.08.2024 darauf hingewiesen, dass seitens des StraBenbau-
lasttragers der LandesstraBBen keine LarmschutzmaBnahmen fir das Plangebiet errich-
tet und auch keine Kosten hierflir Gbernommen werden. Anspriiche hinsichtlich der
Emissionen wie Larm, Staub, Gasen oder Erschitterungen kénnen gegeniiber dem
Land nicht geltend gemacht werden.

Bodenbelastung/ Kampfmittel

Informationen Uber Belastungen des Bodens und oder das Vorhandensein von Kampf-
mitteln fUr das Plangebiet liegen der Gemeinde nicht vor.

Belastungen durch Kampfmittel im Plangebiet kénnen aufgrund der Stellungnahme
durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes fiir Geoinformatio-
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2.7

nen und Landesvermessung Niedersachsen (vom 25.07.2024) nicht ausgeschlos-
sen werden. Es wird die Durchfihrung einer Luftbildauswertung empfohlen. Diese ob-
liegt im Falle konkreter BaumaBnahmen dem Vorhabentrager.

Baugrund/ Bergbau

3.0

Fur die Flachen des Plangebietes stehen Uberwiegend B6den mit nicht hebungs- und
setzungsempfindlichen Locker- und Festgesteinen an. Es sind die tblichen lastabhan-
gigen Setzungen gut tragfahiger Locker- und Festgesteine zu erwarten. Mit Beeintrach-
tigungen oder besonderen Vorgaben im Zusammenhang mit Tiefbauarbeiten ist somit
nicht zu rechnen.

Das Plangebiet befindet sich im Bergwerksfeld Ribbesbuttel flir Eisenerz. Hinzu
kommt, dass das Plangebiet in den Darstellungen der Bodenkarten fir Altvertrage:
Erddl und Erdgas enthalten ist. Hier: Fir Kohlenwasserstoffe. Allerdings ist nicht davon
auszugehen, dass in der Ortslage von Ribbesbittel in absehbarer Zeit Rohstoffabbau-
gebiete entstehen, weshalb diese Zuordnungen der Planung nicht grundséatzlich zuwi-
derlaufen. Der Gemeinde sind keine dinglichen Nutzungsrechte im Plangebiet oder der
naheren Umgebung fir den Abbau von Rohstoffen, Férderung von Kohlenwasserstof-
fen bekannt.

Umweltbelange

3.1

Bei Bebauungsplanen der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB wird von einer Um-
weltprifung nach § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen.

Der Bebauungsplan setzt eine Grundflache gem. § 19 Abs. 2 BauNVO von weniger als
20.000 m? fest. Auf die Vorprifung des Einzelfalls kann auch deshalb verzichtet wer-
den, da Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b
BauGB genannten Schutzguter nicht bestehen.

FUr das Plangebiet sind im Rahmen Gbergeordneter Fachplanungen keine besonderen
Ziele formuliert worden.

Natur und Landschaft

Der Plangeltungsbereich umfasst ein bebautes Grundstiick von ca. 0,23 ha, in der vor-
handenen Ortslage von Ribbesbdttel. Die zuldssige Versiegelung im Plangebiet be-
tragt unter Berlcksichtigung der GRZ inkl. der Uberschreitung durch Nebenanlagen
0,17 ha, wovon aber der hichstiberwiegende Anteil bereits realisiert sein ddrfte. Im
Hinblick auf das Planungsziel ist eine Zunahme des Grades an Uberbauung nicht aus-
zuschlieBen. Aufgrund des nur Uberschlagig zu beurteilenden Bebauungsumfangs ist
die Zunahme aber nicht genau zu beziffern. Zumal unter Bertcksichtigung des Inkraft-
tretens des Urplans im Jahr 1962 und der zum damaligen Zeitpunkt geltenden Baunut-
zungsverordnung eine vollstandige Uberbauung jeder Zeit moglich gewesen ware und
theoretisch auch noch ist, da bisher zur vorliegenden Planung keine Uberarbeitung des
Urplans vorgenommen wurde.
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Die Festsetzungen zum Maf der baulichen Nutzung werden aus dem vorhandenen
Bestand und dem stadtebaulichen Entwicklungszielen — Bereitstellung von Wohnraum/
Absicherung der bestehenden Nutzungszusammenstellung — fiir das Grundstick ab-
geleitet. Es handelt sich dem Grunde nach um ein Teilstilick des bereits bebauten Sied-
lungszusammenhangs von Ribbesbuttel. Generell ist die Gemeinde bestrebt, fir ihre
Ortslage bestehende Bauleitpldne und unbeplante Bereiche hinsichtlich der stadtebau-
lichen Regelungen zu Uberprifen. Diese Planungen befinden sich allerdings noch in
der Konzeption. Die Gemeinde méchte daher fur das konkrete Vorhaben des Eigentl-
mers, fir Nachverdichtungen durch Wohnraum, die Festsetzungen im Rahmen einer
geordneten stadtebaulichen Entwicklung anpassen. Eine Integration in die Gesamtpla-
nung wurde der zeitlichen Dringlichkeit des Vorhabens nicht entsprechen.

Das Grundstuck ist ebenfalls vollstandig von der vorhandenen, bebauten Ortslage von
Ribbesbuttel umgeben. Insgesamt ist das Areal durch eine intensive bauliche Inan-
spruchnahme gepréagt. Das Plangebiet ist bereits bebaut. Aufgrund der Anpassungen
der bauleitplanerischen Regelungen ist zwar eine Zunahme der baulichen Nutzung
nicht auszuschlieBen, diese wird aber keine gebietsuntypischen oder erheblichen Be-
eintrachtigungen auslésen.

Insofern geht die Gemeinde davon aus, dass lediglich die haufig im Siedlungsbereich
anzutreffenden allgemeinen Tierarten von der Planung betroffen sind, diese kénnen
allerdings in dem Umfang auf angrenzende Areale ausweichen, um den das Maf3 an
Uberbauung planungsrechtlich zunehmen kann.

Vorhabenbedingt wird es nur zu einer geringen Zunahme der Uberbauung im Plange-
biet kommen. MaBnahmen der Griinordnung bzw. der Landschaftspflege sind daher
aus Sicht der Gemeinde nicht erforderlich. Gem. § 13a Abs. 2 Satz 4 BauGB i. V. m.
§ 1a Abs. 3 Satz 6 gelten im beschleunigten Verfahren Eingriffe, die aufgrund der Auf-
stellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, vor der planerischen Entscheidung oh-
nehin als erfolgt oder zulassig.

Unabhangig davon weist die Gemeinde auf die allgemein zu beachtenden Schutzbe-
stimmungen des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG hin, wonach es verboten ist Fortpflan-
zungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten aus
der Natur zu enthehmen, zu beschadigen oder zu zerstbren.

3.2  Altablagerungen
Hinsichtlich der Altablagerungen und Kampfmittel im Plangebiet sind der Gemeinde
keine konkreten Informationen bekannt, die einen gesonderten Verdachtsmoment be-
grinden.

3.3 Immissionsschutz

Immissionsschutzrechtliche Bedenken hinsichtlich der vorliegenden Anderung ergeben
sich nicht, da die Planung keine héheren Schutzanspriiche einfihrt oder wesentlich
stérende Emissionsquellen ermdglicht, der sich nicht auch im vorhandenen Bebau-
ungszusammenhang widerspiegeln.
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3.4

Denkmalschutz

Nach Wissen der Gemeinde und einschlagigen Planwerken sind in dem geplanten Be-
reich keine Bodendenkmale bekannt.

Es ist aber nicht auszuschlieBen, dass bei Bodeneingriffen archdologische Denkmale
auftreten, die dann unverziglich der Unteren Denkmalschutzbehérde gemeldet wer-
den missen (§ 14 Abs. 1 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz — NDSchG -).

Mdglicherweise auftretende Funde und Befunde sind zu sichern, die Fundstelle unver-
andert zu lassen und vor Schaden zu schutzen (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Der Bodentyp im Planungsgebiet gehért zu den Talsanden der Niederungen. Es ist
damit zu rechnen, dass 6rtlich Gleypodsole und mittlere Braunerden anstehen.

Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen sind die Pflichten zur Gefahrenabwehr
nach § 4 Abs. 1 BBodSchG und die Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG zu beachten.
In dem Sinne, dass Mutterboden, der abgetragen wird, gemafi § 202 BauGB vor Ver-
nichtung und Vergeudung zu schiitzen und einer geeigneten Nutzung zuzuflihren ist,
wird zur Gewahrleistung eines vorsorgenden Bodenschutzes die friihzeitige Implemen-
tierung eines Bodenmanagements empfohlen. Ziel eines Bodenmanagements ist die
weitgehende Minimierung von schadlichen Bodenveranderungen und der mdglichst
weitgehende Erhalt der natlrlichen Bodenfunktionen auf den verbleibenden Freifla-
chen. Dies beinhaltet unter anderem die Erstellung eines Verwertungskonzeptes fir
die anfallenden Bodenmassen (z. B. Vermeidung von Durchmischung, Vermeidung
von Erosion bei Zwischenlagerung etc.) sowie eines Umgangskonzeptes fir die scho-
nende Benutzung des Bodens (z. B. Vermeidung von Bodenverdichtung und Zersto-
rung der Bodenprofile durch geeignete MaBBnahmen) wahrend der ErschlieBungstatig-
keit

Ergénzend sollten im Rahmen der Bautétigkeiten u. a. die DIN 18300 (Erdarbeiten),
die DIN 18915 (Bodenarbeiten im Landschaftsbau) sowie die DIN 19731 (Verwertung
von Bodenmaterial) zur Anwendung kommen. Arbeitsflachen sollten sich auf das not-
wendige Maf3 beschranken. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufge-
tragen werden. Die Lagerung von Boden sollte ortsnah, schichtgetreu, in moglichst
kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschitzt gelagert
werden (u. a. geman DIN 19731). AuBerdem sollte das Vermischen von Bdden ver-
schiedener Herkunft vermieden werden.

Im Bereich von Stellplatzen o. &. sollte auf eine Vollversiegelung verzichtet werden und
es sollten eher wasserdurchlassige Materialien zur Anwendung kommen (Schotterra-
sen, Rasengittersteine etc.), um einige Bodenfunktion eingeschrankt erhalten zu kén-
nen.
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4.0 Flachenbilanz
Gebietscharakter Flache Anteil
Allgemeines Wohngebiet 0,23 ha 100 %
davon:
75% Uberbauung 0,17 ha 75 %
25% Freiflachen 0,06 ha 25 %
Planbereich 0,23 ha 100 %
5.0 Begriindung zur értlichen Bauvorschrift

Das Plangebiet betrifft ein Grundstiick der vorhandenen Ortslage am Rand des histo-
rischen Dorfkerns von Ribbesbittel. Zur Sicherstellung einer einheitlichen Gestaltung
wurden bereits 1962 im Urplan im Wesentlichen die Dacher, Fassaden und Einfriedun-
gen durch eine Bauvorschrift geregelt. Diese Gestaltungsvorschrift wird im Zuge der
vorliegenden Bebauungsplanénderung ebenfalls Uberarbeitet sowie an die aktuellen
Gestaltungsansprlche fur diesen Bereich der Ortslage von Ribbesbittel angepasst.
Hinzukommen aus gegebenem Anlass Regelungen zur Mindestanzahl der Stellplatze
auf den Grundstiicken sowie zum klimaschitzenden Bauen.

Ziel der Gestaltungsvorschrift ist eine in den Grundztigen ortstypische Gestaltung, die
keine disharmonische Wirkung zur umgebenden Bestandsbebauung erzeugt aber
auch die Anspriche zeitgemaBen Bauens und modernen Planungsstandards Rech-
nung tragt.

Zu § 1: Derraumliche Geltungsbereich fur die 6rtliche Bauvorschrift bezieht sich auf
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

Der sachliche Geltungsbereich erstreckt sich auf die Gestaltung der Dacher
und Fassaden, sowie regelt die Anzahl und Anordnung der notwendigen
Stellplatze und Garagen auf den privaten Grundsticken. Die Regelungen
gelten aus nachvollziehbaren Griinden (Bauanforderungen) nicht fir rein ge-
werbliche, land- oder forstwirtschaftliche Anlagen.

Zu § 2: Inder historisch gepragten Ortslage von Ribbesbuttel sind tGiberwiegend ein-
bis zweigeschossige Hauptgebaude mit geneigten D&chern entstanden.
Diese Vorschrift zur Gestaltung der Dachformen und -neigungen stellt sicher,
dass das Ortsbild nicht durch Formenvielfalt und ortsuntypische Gestaltung
von Dachformen (z. B. flachgeneigte oder Flachdacher) verunstaltet wird
bzw. uneinheitlich und unruhig wirkt. Der Spielraum flr die gewéahlte Dach-
neigung wird mit 35° — 50° so gefasst, dass auch unter dem Aspekt der Nut-
zung regenerativer Energien die Integration von Sonnenkollektoren und Pho-
tovoltaikanlagen mdglich ist und zugleich eine angemessene Einbindung in
die Dachlandschaft gewahrleistet wird.

Zu § 3: Die Materialen beschranken sich auf Beton-, Schiefer- und Tonziegel in spe-
zifischen Farbténen aus der Farbreihen Rot und Braun (Feuerrot, Karminrot,
Braunrot, Rotbraun) sowie deren Zwischenténe. Reetdacher werden eben-
falls zugelassen. Es wird ferner bestimmt, dass Haupt- und Nebengebaude
sowie Doppelh&user und Reihenhauser in Bezug auf Material und Farbe der
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6.0

Dachdeckung einheitlich zu gestalten sind. Durch diese Vorgabe wird insbe-
sondere beabsichtigt, ausgefallene und im l&andlichen Raum stérend wir-
kende Farbgebung (wie z. B. tlrkise, gelbe oder blaue D&cher auszuschlie-
Ben) sowie reflektierende Dachflachen speziell im Hinblick auf die Ortsrand-
lage und die zu erwartende Bebauung zu vermeiden.

Sollten Nebengebaude mit einem Flachdach ausgefihrt werden ist im Sinne
des Klimaschutzes mindestens die Hélfte der Dachflache zu begrinen.

Im Sinne einer ortstypischen Gestaltung der Dachfldchen sind Dachflachen-
fenster, Gauben, Zwerchgiebeln und Risalite nur bis zu 2/3 der Trauflange
zuldssig. Diese haben zu den seitlichen Dachrandern (Ortgang) einen Ab-
stand von min. 2 m einzuhalten. Solarflachen auf dem Dach missen einen
Mindestabstand von 0,50 m zu den seitlichen Dachrandern einhalten. Recht-
eckige Kollektorfelder sind trauf- und firstparallel anzubringen. Es ist eine
regelmanBige Verteilung der Kollektorfelder mit Ricksicht auf bestehende Da-
chelemente vorzunehmen.

Zu §4: Die Regelungen bezlglich der Material- und Farbgestaltung der Fassaden
bedienen sich ebenfalls an den maBgeblich pragenden Gestaltungen im his-
torischen Dorfkern, an die das Plangebiet angrenzt und deren Bild erhalten
werden soll. Durch diese Gestaltungsvorschrift sollen die neu entstehenden
Gebaude auf dem Grundstlick so gestaltet werden, dass sie sich in die Um-
gebung der dérflich gepragten Ortslage von Ribbesbuttel einpassen und den
besonderen Charakter des Gebietes unterstitzen.

Zu § 5: In der Ortschaft Ribbesbittel soll auf Grund des hohen Mobilitdtsgrades in
der Gemeinde eine Regelung in die 6rtliche Bauvorschrift aufgenommen
werden, die sicherstellt, dass je Wohneinheit zwei Stellplatze auf den priva-
ten Grundstlicken realisiert werden. So kann sichergestellt werden, dass die
Parkplatze im offentlichen StraBenraum auch tatsachlich fiir Besucher im
Quartier zur Verfligung stehen.

Zu § 6: Der Hinweis auf Ordnungswidrigkeiten wird durch das Niederséchsische
Kommunalverfassungsgesetz begriindet.

Hinweise aus der Sicht der Fachplanungen

- Ver- und Entsorung

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Der Bestand und
der Betrieb der vorhandenen TK-Linien missen weiterhin gewahrleistet bleiben.

Die Realisierbarkeit von Anderungen, Erweiterungen oder der Riickbau vorhandener
Grundsticksversorgungen kann (ber unseren Bauherren-Service www.tele-
kom.de/hilfe/bauherren oder Telefon 0800 33 01903 erfragt werden. Bitte beachten sie
hierbei, dass wir bis zu 6 Monaten Vorlauf fiir solche MaBBnahmen bendtigen.

(Stellungnahme Deutsche Telekom Technik GmbH vom 22.07.2024)
Die LSW Netz GmbH hat mit Stellungnahme vom 23.07.2024 Folgendes mitgeteilt:

Im betroffenen Bereich befinden sich Versorgungsleitungen, welche durch LSW Netz
betrieben werden. Diese Leitungen dirfen generell nicht Gberbaut oder mit Baumen
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7.0

Uberpflanzt werden, damit das Wurzelwerk unsere Versorgungsleitungen nicht bescha-
digen kann und diese fur Reparatur- und Erneuerungsarbeiten zuganglich bleiben.

AuBerdem ist bei der Trassenvergabe darauf zu achten, dass die Leitungen nicht durch
andere Leitungstrager Uberbaut werden und somit jederzeit die Zuganglichkeit gege-
ben bleibt (Kreuzungen von Leitungstragern ausgenommen). Bezuglich einzuhaltender
Abstande, Schutzstreifen und Arbeiten im Bereich unserer Versorgungsleitungen ist
die im Anhang beigefigte Anlage "LSW_Anweisungen_zum_Schutz_unterirdi-
scher_Leitungen.pdf" zu beachten. Sofern Bauarbeiten im Bereich unserer Leitungen
oder Anlagen geplant sind, stimmen Sie diese bitte im Vorfeld mit uns ab. Vor dem
Beginn von Tiefbauarbeiten im Bereich der Kabel ist unser vor Ort zustandiger Netz-
meister Olaf Kuster, 05371 8022321 zu informieren. In einigen Fallen ist es erforderlich,
die Leitungen temporér abzuschalten.

Der Landkreis Gifhorn hat mit Stellungnahme vom 26.08.2024 Folgendes mitgeteilt:

Im aufgezeigten Bereich sind Glasfaserleitungen des Regiebetrieb Breitbandausbau
zumindest teilweise verlegt worden. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die
tbermittelte Lage keinen Anspruch auf Vollstdandigkeit erhebt. Die genaue Lage der vor
Ort befindlichen Verbdnde und Leitungen ist durch z. B. Suchschachtungen/ Quer-
schldge festzustellen. Bei Kreuzung und Parallelverlegung in geschlossener Bauweise
(HDD) gelten erhéhte Abstandsforderungen: Parallelverlegung: mind. 1 m (Leitungs-
schutzbereich: 2 m) Lichter Kreuzungsabstand: mind. 1,50 m.

Es ist zwar planbedingt nicht mit einer Betroffenheit der bestehenden Trasse zu rech-
nen, da sich diese im stdlichen Bereich der Peiner LandstraBe befindet. Allerdings
werden die mitgeteilte Lage der Leitung sowie die Leitungsschutzanweisungen zur voll-
sténdigen Information in den Begriindungstext aufgenommen.

Ablauf des Planaufstellungsverfahrens

- Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung

Auf die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde verzich-
tet.

- Fruhzeitige Beteiligung der Behdérden/ Abstimmung mit den Nachbargemein-
den

Auf die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde verzichtet.

- Veroffentlichung des Entwurfs/ Beteiligungen der Behorden, sonstiger Trager
offentlicher Belange und Nachbargemeinden

Zum Planverfahren nach § 13a BauGB hat gem. § 3 Abs. 2 BauGB die Verdffentli-
chung innerhalb der nach Auffassung der Gemeinde angemessenen Frist aufgrund der
Uberschaubarkeit der Planung in der Zeit vom 23.07.2024 bis zum 27.08.2024 auf der
Internetseite der Gemeinde stattgefunden. Zusétzlich haben die Unterlagen in diesem
Zeitraum in der Verwaltung der Gemeinde zur Einsichtnahme ausgelegen.

Die Behdrden, sonstigen Trager oOffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wur-
dengem. § 4 Abs. 2 bzw. § 2 Abs. 2 BauGB mit Datum vom 22.07.2024 angeschrieben
und zu einer Stellungnahme innerhalb der Verfahrensfrist aufgefordert.
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8.0 Verfahrensvermerk

Die Begrundungen zum Bebauungsplan sowie zur ortlichen Bauvorschrift wurden mit
den dazugehdrigen Beiplanen gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 23.07.2024 bis 27.08.2024
veréffentlicht.

Sie wurden in der Sitzung am 07.11.2024 durch den Rat der Gemeinde Ribbesbiittel
unter Bertcksichtigung und Einschluss der Stellungnahmen zum Bauleitplanverfahren
beschlossen.

Ribbesbuttel, den 13.11.2024
Siegel

Hans-Werner Buske
(BUrgermeister)
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